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4.2. Berechnungsergebnisse

4.2.1. Lärmkontingentierung „An der Hochberger Straße 5“

Bei der Lärmabschätzung wurde das Verfahren der DIN 45691 [3] angewandt. Somit

wurden die Lärmanteile der einzelnen Flächen unter ausschließlicher Berücksichtigung

der geometrischen Ausbreitungsdämpfung berechnet. Dementsprechend ist auch keine

geschoßweise Betrachtung der Lärmeinwirkungen erforderlich.

Die Ermittlung der Lärmeinwirkungen der Flächen des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans wurden für die folgende Bezugspunkte vorgenommen:

_ Schädlerhof 1 (MI)

— Schädlerhof 2 (MI)

Bestehende Gewerbeflächen nördlich des Geltungsbereichs und sonstiger geplanter

gewerblich nutzbaren Flächen werden pauschal berücksichtigt. Als Zielwert für das

geplante Industriegebiet wird die Unterschreitung des jeweiligen Immissionsrichtwerts

der TA-Lärm [1] um 3 dB(A) definiert. Damit dürfen alle bestehenden gewerblich

genutzten Flächen den gleichen Lärmeintrag an den Bezugspunkten wie das
Planungsgebiet „An der Hochberger Straße 5“ verursachen, ohne dass Richtwert-

überschreitungen zu verzeichnen sind.

In den folgenden Tabellen sind die zu erwartenden Immissionspegel auf der Grundlage

der Schallabstrahlung der betrachteten Flächen im Geltungsbereich „An der Hochberger
straße 5“ mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von Lwa“ = 70 dB(A)/m*

aufgelistet.

Immissionspegel en  .
“ ImmissionsrichtwertBezugspunkt „Hochberger Straße 5 (Zielwert)

Gebiet Lwa“ = 70 dB(A)/m?® tags nachts

Schädlerhof 1 MI 59,4
R 60 (57) 45 (42)

Schädlerhof 2 MI | 60,9
Pegelangaben in dB(A)
(Zielwert) Anforderung mit Berücksichtigung der angestrebten Richtwertunter-

schreitung von 3 dB(A)

Die Berechnungen zeigen, dass im Zeitbereich tags bei der angenommenen Schali-

abstrahlung mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von Lwa“ = 70 dB(A)V/m®*

Überschreitungen des Immissionsrichtwertes von etwa 1 dB(A) und des Zielwertes von
etwa 4 dB(A) an den Bezugspunkten zu erwarten sind.

Im  Zeitbereich nachts werden die Immissionsrichtwerte und die Zielwerte an  allen

Bezugspunkten bei der angenommenen Schallabstrahlung deutlich überschritten.
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6. Zusammenfassung - Interpretation der  Ergebnisse

Die Stadt Bad Saulgau beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „An der

Hochberger Straße 5“ die Ausweisung eines Gewerbegebiets als Erweiterung des

bestehenden Industriegebiets „An der Hochberger Straße“,

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Lärmein-

wirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf die bestehende Wohnbebauung eines

Aussiedlerhofs (Schädlierhof) abgeschätzt und Festsetzungen für den Bebauungsplan

zum Schutz der Bebauung ausgearbeitet (Lärmkontingentierung). Bei der Lärm-

kontingentierung des Gewerbelärms wurde das Verfahren der DIN 45691 [3] angewandt.

Entsprechend würden die Emissionskontingente unter ausschließlicher Berück-

sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung berechnet.

Zur Beurteilung der Lärmeinwirkungen der gewerblichen Nutzungen wurde die TA-Lärm

- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - [1] herangezogen. Die TA-Lärm stellt

den gesetzlichen Rahmen für die Beurteilung von Gewerbelärm sowie für die

Genehmigung einzelner Betriebe dar und nennt zulässige Immissionspegel.

Bestehende Gewerbeflächen nördlich und das geplante GIO westlich des

Geltungsbereichs wurden pauschal berücksichtigt (Plan 2325-02). Als Ziel der

Lärmkontingentierung wurde für das geplante Gewerbegebiet die Unterschreitung des

jeweiligen Immissionsrichtwerts um 3 dB(A) definiert. Damit dürfen die bestehenden

gewerblich genutzten Flächen den gleichen Lärmeintrag an den Bezugspunkten wie das

Planungsgebiet „An der Hochberger Straße 5“ verursachen, ohne dass Richtwert-

überschreitungen zu verzeichnen sind.

Zur Vermeidung unzumutbarer Lärmbeeinträchtigungen in der Nachbarschaft des

Gewerbegebiets ist die maximale Schallabstrahlung zu begrenzen. Es sind nach

Maßgabe der Lärmkontingentierung nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig,

deren Geräusche die aus den in der folgenden Tabelle angegebenen Emissions-

kontingenten nach DIN 45691 [3] resultierenden Teilpegel an der benachbarten

schutzbedürftigen Bebauung weder tags (6.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-06.00

Uhr) überschreiten

Fläche Emissionskontingent L ex in dB(A)/m?
tags nachts

GE 1a, GE 2, GE 7 64 49
GE 1b, GE 3, 69 54
GE 4, GE 5, GE 6 70 55



Da ausschließlich schutzbedürftige Nutzungen im Westen des Geltungsbereichs liegen,

sind keine maßgeblichen Immissionsorte in den anderen Richtungen zu beachten. Auf

die Ausweisung von Zusatzkontingenten wurde daher verzichtet.

Wenn sich die aufgelisteten Teilflächen wiederum in mehrere Parzellen gliedem, ist

abweichend von der eigentlichen Kontingentierung, die Anwendung des Relevanz-

kriteriums der DIN 45691 [3] zweckmäßig:

„Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des

Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L,  den Immissionsrichtwert an

den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unter-schreitet

(Relevanzgrenze).“

Sollte das gesamte Gewerbegebiet nur durch einen Betrieb genutzt werden, so ist der

Nachweis zu führen, dass an den maßgeblichen Bezugspunkten die Richtwerte in den

Zeitbereichen tags und nachts um mindestens 3 dB(A) unterschritten werden.

Der Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen ist im Rahmen des Baugesuchs auf

der Grundlage der TA-Lärm [1] zu erbringen.

Die Emissionskontingentierung und das Relevanzkriterium sind als Festsetzungen in

den Bebauungsplan zu übernehmen.

Das Planungsgebiet schließt im Norden an das bestehende Industriegebiet „An der

Hochberger Straße“ an. Im Norden des Planungsgebiets ist zwischen den Flächen für

gewerbliche Nutzungen die Einrichtung eines öffentlichen Parkplatzes vorgesehen. Der

Neubau des öffentlichen Parkplatzes ist nach den Kriterien der 16. BImSchV [2] zu

beurteilen.

Die Berechnungen nach RLS-19 [5] zeigen, dass an den Wohngebäuden des

Schädlerhofs keine Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV [2] durch die

Lärmeinwirkungen des Parkplatzes zu befürchten sind. Somit leitet sich aus den

Ergebnissen kein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen ab.

Der Untersuchungsbericht umfasst 23 Textseiten, 22 Seiten Anhang und 2 Pläne.






















































